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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99102135017000

Leistungsbezeichnung I Steueransprüche - Stundung

Leistungsbezeichnung II Steueransprüche - Stundung

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Berlin

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Stundung, Steueransprüche, Ratenzahlung,
Teilzahlung. Steuern, Steuerstundung, Finanzamt

Leistungstyp

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich Informationsbereiche im Zusammenhang mit Bürgern

Lagen Portalverbund

Einheitlicher
Ansprechpartner
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Fachlich freigegeben am

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage • Abgabenordnung (AO) § 222 - Stundung

Teaser

Volltext Die Finanzbehörden können Ansprüche aus dem
Steuerschuldverhältnis (siehe Steueransprüche unter
"Weiterführende Informationen") stunden, sofern
deren Einziehung zu dem Fälligkeitszeitpunkt eine

erhebliche Härte

Erforderliche Unterlagen • StundungsantragEine Stundung können Sie schriftlich
bei dem für Sie zuständigen Finanzamt beantragen. In
der Regel handelt es sich um das Finanzamt, welches
den Bescheid mit einer Nachzahlung oder
Steuervorauszahlung erlassen hat. Nutzen Sie für
einen solchen Antrag am besten das Elster Portal.
• Nachweise zu den geltend gemachten
StundungsgründenLegt das Finanzamt im Einzelfall
fest. Erwartet werden Nachweise zu den geltend
gemachten Stundungsgründen (z. B. Angaben zu den
aktuellen wirtschaftlichen Verhältnissen).

Voraussetzungen • Vorliegen einer erheblichen HärteEine erhebliche
Härte liegt aus sachlichen Gründen vor, wenn die
Finanzbehörde die zu zahlenden Beträge mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zeitnah
wieder erstatten muss oder, wenn alsbald fällige
Erstattungsansprüche zur Tilgung fälliger
Steuerschulden verwendet werden können. Die
Voraussetzungen hierfür hat der Antragsteller nach
Grund und Höhe schlüssig zu belegen. Die
Finanzbehörde stundet den geschuldeten Betrag dann
i. d. R. bis zu der Fälligkeit des zukünftigen
Erstattungsanspruches (sog. Verrechnungsstundung).
Eine erhebliche Härte kann außerdem aus
persönlichen Gründen vorliegen, d.h. auf Grund
ungünstiger wirtschaftlicher Verhältnisse eines
Steuerpflichtigen. Voraussetzung für das Vorliegen
einer erheblichen Härte aus persönlichen Gründen ist
die Stundungsbedürftigkeit sowie -würdigkeit:
Stundungsbedürftigkeit liegt vor, wenn die Zahlung zu
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ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten führen oder eine
Existenzgefährdung zur Folge haben würde. Dies setzt
u.a. voraus, dass ein Steuerpflichtiger vorübergehend
weder über die erforderlichen Mittel verfügt noch in
der Lage ist, sich diese Mittel auf zumutbare Weise zu
beschaffen.Stundungswürdigkeit liegt nur vor, wenn
der Steuerpflichtige seine mangelnde
Leistungsfähigkeit nicht selbst herbeigeführt und durch
sein Verhalten (z.B. Verletzung steuerlicher
Verpflichtungen) nicht gegen die steuerlichen
Interessen der Allgemeinheit verstoßen hat.

Kosten • keine: für die Antragstellung und die Entscheidung
über die Stundung
• Die Stundungszinsen betragen 0,5 Prozent auf den
gestundeten Betrag für jeden vollen Monat. Die
Zinsfestsetzung erfolgt entweder zeitgleich mit der
Gewährung der Stundung, oder zu einem späteren
Zeitpunkt. Die Stundungszinsen werden mit der letzten
zu zahlenden Rate fällig.
• Im Ausnahmefall kann die Stundung auch zinslos
erfolgen. Die Entscheidung darüber trifft die
zuständige Finanzbehörde.

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

• Steueransprüche

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare • Stundungsantrag

Ursprungsportal Steueransprüche - Stundung
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